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Anordnung 
über diagnostische Laboratoriumsmethoden

vom 2. Februar 1987

Zur weiteren Verbesserung der Qualität und Effektivität 
labordiagnostischer Untersuchungen im Gesundheitswesen 
wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zen
tralen Staatsorgane folgendes angeordnet:

§ 1

(1) Diese Anordnung regelt die Anwendung von diagnosti
schen Laboratoriumsmethoden für die medizinische Diagno
stik.

(2) Diese Anordnung gilt für alle zentral- und örtlichgelei
teten Einrichtungen des Gesundheitswesens.

(3) Die Minister für Nationale Verteidigung, für Staats
sicherheit und des Innern treffen für ihre Verantwortungs
bereiche entsprechende Festlegungen auf der Grundlage 
dieser Anordnung.

§ 2

(1) Diagnostische Laboratoriumsmethoden im Sinne dieser 
Anordnung sind Methoden für
— die Untersuchung von Ausscheidungen des menschlichen 

Körpers und von dem menschlichen Körper entnommenem 
Material sowie

— die Gewinnung von biochemischen oder physikochemi
schen Meßwerten im oder am menschlichen Körper

zur Erkennung der Beschaffenheit, des Zustandes oder der 
Funktionen des menschlichen Körpers oder von Krankheits
erregern.

(2) Diagnostische Laboratoriumsmethoden sind ausgehend 
vom medizinischen Bedürfnis insbesondere unter Berück
sichtigung
— der diagnostischen Validität und analytischen Zuverlässig

keit der Methode,
— des Aufwandes,
— der Zugriffszeit zum Untersuchungsergebnis sowie
— der Belastung des Patienten
zur Gewährleistung einer hohen Aussagekraft der Unter
suchungen und der Vergleichbarkeit der Ergebnisse verschie
dener Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie zur Ver
meidung unnötiger Mehrfachuntersuchungen zu standardi
sieren.

(3) Soweit für labordiagnostische Untersuchungen standar
disierte diagnostische Laboratoriumsmethoden vorliegen, 
sind diese anzuwenden. Die Anwendung davon abweichender 
Methoden bedarf der Genehmigung des Instituts für Arznei
mittelwesen der DDR.

§3

(1) Die standardisierten diagnostischen Laboratoriums
methoden werden im Rahmen des Arzneibuches der DDR als 
gesonderter Teil „Diagnostische Laboratoriumsmethoden“ 
[AB(D.L.)-DDR] heraüsgegeben.

(2) Das AB(D.L.)-DDR ist in der jeweils letzten Fassung 
verbindlich. Mit jedem Nachtrag ist ein Inhaltsverzeichnis 
herauszugeben, das die Gültigkeit der Methoden des 
AB(D.L.)-DDR ausweist. Die Herausgabe jedes Nachtrages 
wird durch das Ministerium für Gesundheitswesen in den 
Verfügungen und Mitteilungen bekanntgemacht.

(3) Das AB(D.L.)-DDR ist vom Institut für Arzneimittel
wesen der DDR als Zentralstelle für Standardisierung des

Diese Ausgabe enthält als Beilage für die Postabonnenten: Titelblatt und Stichwortverzeichnis für das Jahr 1986


